
Neue Justiz 1/88 33

Konzeptioneller Aufbau der StPO

Zu prüfen ist u. E., ob der gegenwärtige konzeptionelle Auf
bau der StPO den neuen Anforderungen an das sozialistische 
Strafverfahren noch in vollem Umfang entspricht. Funktion 
und Struktur des Strafverfahrens, seine Ziele, Aufgaben und 
Prinzipien sollten in Einklang mit der Dynamik und den Er
fordernissen der gesellschaftlichen Entwicklung präzisiert wer
den. Die allgemeinen Bestimmungen des Strafverfahrens, die 
für alle Stadien des Verfahrens von Bedeutung sind (z. B. 
Funktion, Ziele, Aufgaben und Grundsätze des Strafverfah
rens, die Stellung der am Verfahren Beteiligten, die Erfor
schung der Wahrheit, die Mitwirkung der Bürger, die Beson
derheiten des Strafverfahrens gegen Jugendliche) könnten 
weiter vervollständigt und vor den besonderen Bestimmungen 
komplex geregelt werden. Denkbar wäre dabei, z. B. die Be
sonderheiten des Strafverfahrens gegen Jugendliche, das 
Recht auf Verteidigung und die Stellung sowie die Rechte des 
Geschädigten im Strafverfahren auszubauen und in selbstän
digen Kapiteln zu erfassen. Auch die Stellung des Verdächti
gen, des Beschuldigten und des Angeklagten sollte in diesem 
Rahmen durch Festlegung der Rechte und Pflichten noch 
komplexer und übersichtlicher bestimmt werden. Um die 
rechtserzieherische Wirksamkeit des Strafverfahrens weiter 
zu erhöhen und die gesellschaftliche Einwirkung auf die Vor
beugung von Rechtsverletzungen zu verstärken, wären in den 
allgemeinen Bestimmungen der StPO auch die Regelungen 
zur Beseitigung von Ursachen und Bedingungen der Strafta
ten konstruktiver auszugestalten.

Durch die Erarbeitung einheitlicher Ziele, Aufgaben und 
Prinzipien für das gesamte Strafverfahren bzw. durch deren 
Präzisierung sollte eine einheitliche Orientierung für. ihre 
Umsetzung in den einzelnen Kapiteln der zu erarbeitenden 
Neufassung gegeben,werden. Nur wenn es gelingt, die Ziele, 
Aufgaben und Prinzipien in allen Teilen des Strafverfahrens
rechts umzusetzen, wird es möglich sein, seine Qualität und 
seine gesellschaftliche Wirksamkeit weiter zu erhöhen.

In den besonderen Bestimmungen könnte wie bisher der 
Gang des Verfahrens von der Anzeigenaufnahme und -Prü
fung bis hin zum Verfahren zur Korrektur gerichtlicher Ent
scheidungen geregelt werden. Außerdem sollten hier auch die 
Normen über die Auslagen des Verfahrens, die Entschädigung 
und die gerichtlichen Aufgaben zur Sicherung der Strafen
verwirklichung ihren Platz finden. Zur Gewährleistung einer 
gesetzlichen, konzentrierten, beschleunigten und damit wirk
sameren Durchführung des Strafverfahrens wäre u. E. bei 
den verschiedenen Stadien des Strafverfahrens deutlicher die 
spezifische Verantwortung der Untersuchungsorgane, des 
Staatsanwalts und des Gerichts sowie ihr Zusammenwirken 
bei strikter Wahrung ihrer Eigenverantwortung hervorzuhe
ben. Damit würden sich die Garantien für Gerechtigkeit und 
Gesetzlichkeit bei der Verfahrensdurchführung weiter erhö
hen; die Befugnisse der Organe der Strafrechtspflege sollten 
konkreter geregelt und die unmittelbare Mitwirkung der 
Bürger im Strafverfahren effektiver und zugleich rationeller 
gestaltet werden.

Änderungsvorschläge für einzelne Kapitel der StPO

Die bereits jetzt im Gesetz enthaltene Forderung, wahre Er
kenntnisse über die strafrechtlich konkret relevanten Um
stände zu gewinnen und nur solche der Entscheidung zu
grunde zu legen, die zweifelsfrei bewiesen sind, wird auch 
perspektivisch für die Strafrechtsprechung von elementarer 
Bedeutung sein. Die Entwicklung von Wissenschaft und Tech
nik schafft immer neue Erkenntnismöglichkeiten und stellt 
zugleich erhöhte Anforderungen an die Erforschung der 
Wahrheit und die Beweisführung im Strafverfahrenß Das 
verlangt u. st. eine. Überprüfung der- gesetzlichen Definition 
der Beweismittel, der Probleme der Beweissicherung und der 
Beweisverbote, der Speicherung von Beweisfakten sowie der 
kriminalistischen Expertise.

Das Strafverfahrensrecht faßt das Ermittlungsverfahren 
als ein notwendiges, aber relativ selbständiges Stadium des 
gesamten Strafverfahrens auf, das durch dessen Ziele und 
Aufgaben bestimmt wird. Die sehr gestraffte Regelung dieses

Verfahrensabschnitts entspricht jedoch im Verhältnis zu den 
Normen über das gerichtliche Verfahren gegenwärtig nicht 
seiner Stellung als erster Hauptabschnitt des Strafverfahrens. 
Zu seiner weiteren Ausgestaltung sollte daher der Verant
wortung des Staatsanwalts als Leiter des Ermittlungsverfah
rens und der Verantwortung der Untersuchungsorgane stär
ker Rechnung getragen werden.® Dazu wird vorgeschlagen, 
die Vorschriften für die Anzeigenprüfung, die Rechtsstellung 
des Verdächtigen und des Beschuldigten sowie die Stellung 
und Aufgaben der Untersuchungsorgane und des Staatsan
walts, ihre Entscheidungsmöglichkeiten im Ermittlungsver
fahren sowie Fragen einer effektiven Einbeziehung der Bür
ger konkreter auszugestalten und zu prüfen, ob so wesent
liche Fragen der Kriminalistik wie z. B. Anforderungen an 
eine Gegenüberstellung, Aussagedemonstration, Rekonstruk
tion und das Experiment Aufnahme in, die StPO finden soll
ten.

Zur Verwirklichung der an die Strafrechtsprechung ge
stellten Forderungen ist eine qualifizierte Verteidigung not
wendige Bedingung. Daher erfordern die Gewährleistung 
einer hohen Rechtssicherheit und die Wahrung der Rechte des 
Beschuldigten und des Angeklagten die Prüfung einer weite
ren Ausgestaltung des Rechts auf Verteidigung einschließlich 
der besonderen Probleme der Verteidigung Jugendlicher.5 6 7 Un
ter diesem Aspekt könnten auch die Möglichkeiten für eine 
frühzeitige Mitwirkung des Verteidigers im Ermittlungsver
fahren erweitert und konkretere Vorschriften über die Bestel
lung eines Verteidigers geschaffen werden. In diesem Zusam
menhang wäre auch zu klären, ob die Frist zur Einlegung 
eines Rechtsmittels als Bestandteil des Rechts auf Verteidi
gung analog den Festlegungen in der Zivilprozeßordnung ver
längert werden kann.

Die Mitwirkung Geschädigter am Strafverfahren muß sich 
in die Verfahrensgrundsätze einordnen und den besonderen 
Charakter des Strafverfahrens berücksichtigen. Die einheit
liche Stellung der Geschädigten im Strafverfahren sollte aus 
unserer Sicht beibehalten, aber so verstärkt werden, daß da
mit die effektive Mitarbeit der Geschädigten noch besser ge
sichert wird. Mit diesem Ziel könnten z. B. Fragen der Be
weiserhebung und Verhandlung über Schadenersatzansprüche, 
der Umfang der Antrags- und Rechtsmittelrechte der Ge
schädigten sowie die Ausgestaltung ihrer Mitwirkungspflich
ten präziser festgelegt werden.8

Die umfassende und effektive Mitwirkung der Bürger am 
Strafverfahren gewinnt durch die weitere Ausprägung der 
sozialistischen Demokratie als Hauptform der Entwicklung 
des sozialistischen Staates weiter an Bedeutung. Sie bietet 
vielfältige Möglichkeiten, die gesellschaftliche Wirksamkeit 
des Strafverfahrens zu erhöhen. In dieser Hinsicht ist u. E. 
zu überlegen, wie die Verantwortung der Betriebe und Ein
richtungen zur Gewährleistung der Mitwirkung der Bürger 
am Strafverfahren präziser zu regeln ist. Darüber hinaus 
könnte die Einzelbürgschaft, die bisher in § 57 StPO nur als 
Ausnahme geregelt ist, einen höheren Stellenwert erhalten. 
Im Interesse einer Erhöhung der Wirksamkeit der Vorbeu
gung von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen sollten 
u. E. auch die Vorschriften über die Durchführung der Haupt
verhandlung vor erweiterter Öffentlichkeit, über die Auffor
derung an einen bestimmten Personenkreis zur Teilnahme an 
der Hauptverhandlung sowie über die Auswertung des Straf
verfahrens praxiswirksamer gestaltet werden.

Um die Prinzipien der Rechtssicherheit, Mündlichkeit und 
Unmittelbarkeit im gerichtlichen Verfahren allseitig durch
zusetzen, sollte geprüft werden, ob für genau zu bestimmende 
einfache Strafsachen, auf die z. Z. in der Regel mit einem ge
richtlichen Strafbefehl (§ 270 ff. StPO) reagiert wird, ein ver-
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